


Sehr geehrter Herr Minister Remmel, 
[bookmark: _GoBack]das MKULNV hat in den vergangenen Monaten mehrere Erlass zum Bereich „Mikroschadstoffe“ veröffentlicht. Diese Erlasse sind immer wieder Gegenstand der Diskussion mit Mandatsträgern oder Verbandsvertretern hauptsächlich aus dem kommunalen Bereich. Dabei stehen meist die finanziellen Auswirkungen dieser Erlasse im Mittelpunkt der Gespräche. Zur Klärung der weiteren zukünftigen Diskussion stellen sich für uns vor allem folgende Fragen: 
· Sollen zur Erreichung des guten chemischen und ökologischen Zustands, bzw. zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials, der Gewässer in NRW zusätzliche Anforderungen an die kommunale Abwasserreinigung gestellt werden?
· Würden diese Anforderungen über eine  1:1-Umsetzung der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der novellierten Richtlinie „Prioritäre Stoffe“ vom Herbst 2013 hinausgehen?
· Orientiert sich das MKULNV dabei an anderen Bundesländern  oder anderen EU-Mitgliedsstaaten?
· Sollen die in den aktuellen Erlassen des MKULNV besprochenen „Machbarkeitsstudien“ in konkreten Auflagen zum Ausbau von Kläranlagen münden?
· Auf welcher Informations- und Datengrundlage sollen Entscheidungen über eine etwaige Ertüchtigung von kommunalen Kläranlagen getroffen werden? 
· Welche  Kenntnisse über die Eintragspfade von Mikroschadstoffen in die Gewässer gibt es bislang?
· Werden  zur Verringerung der Gewässerbelastungen mit Spurenstoffen außer  technischen Lösungen eventuell auch  ordnungspolitische Vorgaben in Erwägung gezogen?
· Die novellierte EU-Richtlinie „Prioritäre Stoffe“ sieht u.a. auch Umweltqualitätsnormen für Mikroschadstoffe vor, die vorrangig über das Niederschlagswasser in die Gewässer eingetragen werden. Sind in diesem Zusammenhang weitergehende Maßnahmen auch für die Niederschlagswasserbeseitigung vorgesehen? 
· Gibt es EU- oder bundespolitische Vorgaben für Niederschlagswassereinleitungen? Welche Überlegungen gibt es hierzu in anderen Bundesländern. 
· Gibt es Überlegungen In welcher Größenordnung würden sich die aufgelisteten Vorhaben einzeln und in Summe auf die Abwassergebühren auswirken?
